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Kindertagesstättenordnung


Die Arbeit des Kindergartens an den ihm anvertrauten Kindern geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde Sankt Augustin Niederpleis mit Bezirk Mülldorf. Träger ist der Kirchenkreis An Sieg und Rhein.
Sie dient zunächst dem Wohlergehen und der Entwicklung der Kinder, aber auch dem Aufbau der Gemeinde und dem Gemeinwesen. Unter diesen Voraussetzungen ist es ein oberstes Ziel, dem einzelnen Kind unter den Bedingungen des Kindergartens nach seinen Bedürfnissen gerecht zu werden.

1. 	Aufnahme in die Kindertagesstätte

1.1 	Die Aufnahme erfolgt durch ein Gremium, welches sich aus einem/einer Trägervertreter, dem/der Elternratsvorsitzenden und der Kindertagesstättenleiterin zusammensetzt. Das Gremium ist zur Verschwiegenheit verpflichtet und muss sich an die vom Träger gesetzten Aufnahmekriterien halten.
1.2 	Ist die Aufnahme beschlossen, wird dies den Eltern unter Angabe des Aufnahmedatums mitgeteilt. Die Aufnahme wird erst gültig, wenn die Personensorgeberechtigten sich mit dem Inhalt dieser Ordnung einverstanden erklären und den Vertrag unterschrieben haben.
1.3 	Alle Kinder werden zunächst für eine Probezeit von drei Monaten aufgenommen. 

2. 	Öffnungszeiten
							     
Für die Kindertagesstätte (45 Std.-Vertrag)	 
Montag	7:00 – 16:00 Uhr
Dienstag	7:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch	7:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag	7:00 – 17:30 Uhr
Freitag	7:00 – 14:30 Uhr
	 	 	 	 	 
Für den Kindergarten (35 Std.-Vertrag)	 	 
7:00 – 12:15 Uhr	und	14:00 – 16:00 Uhr
7:00 – 12:15 Uhr	und	14:00 – 16:00 Uhr
7:00 – 12:15 Uhr	und	14:00 – 16:00 Uhr
7:00 – 12:15 Uhr	und	14:00 – 17:30 Uhr
7:00 – 12:15 Uhr
	 	 
Für den Kindergarten (35 Std.-Vertrag Blocköffnung)	 	 
7:30 – 14:30 Uhr mit Mittagessen	 	 
7:30 – 14:30 Uhr mit Mittagessen	 	 
7:30 – 14:30 Uhr mit Mittagessen	 	 
7:30 – 14:30 Uhr mit Mittagessen	 	 
7:30 – 14:30 Uhr mit Mittagessen		
 	 	 	 	 	 
Im Interesse der Kinder bitten wir in der Zeit von 12.00 - 14.00 Uhr von Telefonaten nur im äußersten Notfall Gebrauch zu machen.

Für pünktliche Abholung der Kinder ist unbedingt Sorge zu tragen. Für Kinder, die über einen längeren Zeitraum regelmäßig zu spät abgeholt werden, ist der Platz gefährdet und es kann im schlimmsten Falle zum Ausschluss aus der Kindertagesstätte führen.
Die dreiwöchigen Kindertagesstättenferien liegen in den Sommerferien der Schulen des Landes NRW. An Heiligabend, Silvester, Rosenmontag und beim Betriebsausflug die Kindertagesstätte geschlossen. Sonderregelungen wie z.B. Schließung zwischen Weihnachten und Neujahr oder Konzeptionstage werden in der Kindertagesstätte rechtzeitig bekannt gegeben.


                                                

3. 	Aufsichtspflicht

Die Aufsichtspflicht des Kindertagesstättenpersonals beginnt mit der Ankunft des Kindes in der Kindertagesstätte. Für den Weg zur Kindertagesstätte sind allein die Personensorgeberechtigten aufsichtspflichtig. Für den Nachhauseweg besteht grundsätzlich ebenfalls die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten. Bei der Aufnahme geben die Personensorgeberechtigten auf einem Vordruck eine Erklärung ab, aus der hervorgeht, wer das Kind abholen darf. Ältere Geschwister-kinder dürfen ein Kind der Einrichtung erst ab dem vollendeten 12. Lebensjahr abholen.

4. 	Unfallversicherung

Die Kinder sind während des Besuchs der Kindertagesstätte gegen Unfall gesetzlich versichert. Unfälle auf dem Weg zum bzw. von der Kindertagesstätte sind unverzüglich dem Personal zu melden.

5. 	Kindergartenjahr

Das Kindergartenjahr beginnt zum 01.08. eines jeden Jahres und endet zum 31.07. des darauffolgenden Jahres.

6. 	Elternbeitrag

Für den Besuch des Kindes in der Kindertagesstätte ist ein Elternbeitrag zu zahlen, der vom Jugendamt erhoben wird.
Für das Mittagessen ist monatlich ein Betrag von 59,- € per Einzugsermächtigung an das Verwaltungsamt zu zahlen.
Die Personensorgeberechtigten haben dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) mittels Vordruck ihre Einkünfte mitzuteilen, damit sie in die entsprechende Einkommensgruppe eingestuft werden können. Das Jugendamt wird sich wegen der Zahlungsweise an die Personensorgeberechtigten wenden. 

7. 	Krankheit und sonstiges Fernbleiben

Krankheit oder sonstiges Fernbleiben des Kindes sind der Leiterin mitzuteilen. Offensichtlich erkrankte Kinder (z.B. infektiöse Erkältungskrankheiten) können durch die Leiterin zurückgewiesen werden. Nach ansteckenden Krankheiten des Kindes ist vor dem Wiederbesuch der Kindertagesstätte nach Aufforderung ein ärztliches Attest vorzulegen.

Auskünfte zum Inhalt dieser Ordnung erteilt die Kindertagesstättenleiterin.



Sankt Augustin, den 















Ich erkläre mich/wir erklären uns mit der Kindergartenordnung einverstanden.

Über die Pflichten, die sich aus dem Infektionsschutzgesetz §34 Abs.1 IfSG ergeben, wurde ich belehrt.



-------------------------                      --------------------------------------------------------------------
Datum			                      Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten


-------------------------------------------------------------------       
Name des Kindes
										


                                                                                                                          Stand: 24.04.2020
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